
208   SACHVERSTÄNDIGE HEFT 4/2023

Wie formulierte Alfred Kerr 1932 im „Berliner Tagblatt“ so 
treffend: „Das Leben lacht. Die Sonne strahlt. Der tote Vin-
cent malt und malt.“ Dieses Zitat hat Alfred Kerr anlässlich 
des Prozesses gegen den Kunsthändler und Van-Gogh-
Fälscher Otto Wacker formuliert, der mindestens 33 ge-
fälschte Van-Gogh-Gemälde verkauft hatte. Bei diesem 
Gerichtsverfahren waren sich die geladenen Kunstexper-
ten bzw Connaisseurs völlig uneinig, geradezu zerstritten. 
Kurt Wehlte, ein Spezialist für Maltechnik und Pionier der 
Röntgentechnologie zur Untersuchung der Maltechnik, 
hat als Sachverständiger mittels vergleichender X-Rays 
zwischen echten und gefälschten Van Gohgs unterschei-
den können.1 Eine darauffolgende Forensische Unter-
suchung brachte Klarheit: Es wurde ein Harz gefunden, 
das in keinem gesicherten Original detektiert worden ist. 
Van Gogh hat jedoch nur reine Ölfarbe verwendet.

1. Vorwort

Der Umsatz mit Kunst stieg 2022 weltweit auf $ 67,8 Mrd. 
Laut Interpol und US-Justizministerium ist die Kunstkrimi-
nalität nach Drogen und Menschenhandel auf Rang 3 in 
der Kriminalstatistik.2 Nach übereinstimmender Informati-
on fachkundiger Experten (wie Thomas Hoving, ehemali-
ger Direktor des Metropolitan Museum of Art,3 und Anita 
Gach, Ministerialrätin im Bundeskriminalamt Wien)4 sollen 
mindestens 25 bis zu 35 % aller nicht zeitgenössischen 
Kunstwerke Fälschungen sein.5

Die Zunahme von Fälschungen heute hat mit Sicherheit 
auch damit zu tun, dass hochpreisige Kunstwerke nicht 
mehr vornehmlich von interessierten und informierten 
Sammlern erworben werden, sondern zu einem beträcht-
lichen Anteil von Personen, die eine solche Anschaffung 
aus Prestigedrang, Investitions- oder Spekulationsgrün-
den tätigen. Kunstwerke können aber nur dann als Sta-
tussymbol herangezogen werden, wenn sie einen hohen 
Wiedererkennungswert haben. Mittels des Erwerbs von 
Kunst kann man sich auch den Eintritt in die bessere Ge-
sellschaft erkaufen; es handelt sich sozusagen um eine 
Anlage mit zusätzlicher sozialer Rendite, die sich in Form 
von gesellschaftlicher Akzeptanz äußert.6

Wie treffend schreibt schon Max Friedländer 1919: „Der 
Kunstbesitz ist so ziemlich die einzige anständige und von 
gutem Geschmack erlaubte Art, Reichtum zu präsentieren. 
Den Anschein plumper Protzigkeit verjagend, verbreitet er 
einen Hauch ererbter Kultur. Die Schöpfungen der großen 
Meister geben dem Besitzer von ihrer Würde ab, zuerst nur 
scheinbar, schließlich auch wirklich.“7

Daniel Hug, der neue Direktor der Art Cologne, sagt 2014: 
„ Kunst ist eine Luxusware, die man aus Liebe oder als 
Geldanlage kauft.“

Kunstwerke haben heute geradezu Wertpapiercharakter 
und gelten als Topanlageprojekt – und zusätzlich als eine 
der schönsten und elegantesten Formen der Geldwäsche.8

2. Definition der Fälschung

Das „Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte“ be-
schreibt den Begriff „Fälschung“ folgendermaßen: Unter 
Fälschung versteht man ein Objekt, das zum Zwecke der 
Täuschung angefertigt (gefälscht) wurde oder nachträg-
lich verändert (verfälscht) wurde. Es gibt zwar keine Legal-
definition von Kunstfälschung, aber den Vorschlag einer 
juristische Erläuterung: „Eine Fälschung entsteht durch die 
Anfertigung oder Herstellung eines Kunstgegenstandes in 
Täuschungsabsicht, also mit dem Ziel, eine Irreführung 
und Täuschung anderer Menschen zu erreichen.“9

3. Probleme der Rechtsprechung

Keines der gültigen Strafgesetzbücher benennt den De-
liktbereich der Kunstfälschung ausdrücklich; die Recht-
sprechung subsumiert ihn stets unter anders benannte 
strafrechtliche Tatbestände. Fälschungen werden in der 
Rechtsprechung als Urkundenfälschung und Betrug ge-
ahndet.

Mit der Signatur erlangt das Kunstwerk den Charakter 
einer zusammengesetzten Urkunde, die dann unecht ist, 
wenn sie nicht von dem stammt, der als ihr Aussteller be-
zeichnet ist.10 Das Delikt der Urkundenfälschung schützt 
nicht die Authentizität des Kunstwerks, sondern die der 
Unterschrift in Bezug zum fraglichen Werk.

Ernst Lux
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Und alles, was nicht als Fälschung entlarvt 
wird, bleibt ein Original*

* Dreier/Jehle, Original – Kopie – Fälschung (2020) 25: „Aufgedeckt werden vor allem die schlechten Fälschungen, die wirklich guten hingegen 
bleiben unerkannt.“
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Betrug ist die Vorspiegelung falscher Tatsachen mit der 
Folge eines Vermögensschadens für den Käufer. Dieser 
hat nach dem Entlarven einer Fälschung für meistens viel 
Geld einen mehr oder weniger wertlosen Dekorationsge-
genstand gekauft.

Viele der angeklagten Fälscher versuchen sehr oft, ihre 
Verbrechen durch eine besonders fadenscheinige Ausrede 
oder Schutzbehauptung zu relativieren, indem sie vorbrin-
gen, dass ihre eigentliche Motivation war, den Kunstmarkt, 
die Experten und die Kunsthistoriker bloßstellen zu wollen. 
So geschehen in der jüngsten Vergangenheit auch in Ös-
terreich, wo ein sehr bekannter Künstler den Rahmen eines 
Gemäldes von Basquiat als von diesem stammendes Ori-
ginal über eine Galerie um viel Geld verkauft hat. Nach dem 
Aufdecken dieser Fälschung war die bekannte entschuldi-
gende Erklärung: Es hat sich ja nur um einen kindischen 
Streich gehandelt und er wollte den entsprechenden Ex-
perten testen.11 Die Glaubwürdigkeit dieser Aussage hätte 
deutlich mehr Gewicht gehabt, wenn es vor dieser Aktion 
zB einen Notariatsakt oder Ähnliches gegeben hätte.

4. Berühmte Fälschungen in der Geschichte

4.1. Vorbemerkung

Es sollen hier stellvertretend für viele und teilweise spek-
takulären Fälschungen nur zwei berühmte und historische 
Fälle von Gemäldefälschungen vorgestellt werden: Das 
Turiner Grabtuch und Andrea del Sartos Kopie eines Ge-
mäldes von Raffael, das Papst Leo X. darstellt.

4.2. Das Turiner Grabtuch

Das Turiner Grabtuch galt in der katholischen Kirche als 
eine der bedeutendsten Reliquien – bis zu dem Zeitpunkt, 
als sich herausgestellt hat, dass es sich um eine Malerei 
handelt! Die Untersuchungen mittels 14C durch drei unter-
schiedliche Labors ergaben übereinstimmend, dass das 
Gewebe zwischen 1260 und 1390 zu datieren ist. Zusätz-
lich hat Walter McCrone bereits 1990 herausgefunden, 
dass es sich bei den roten Bildinformationen nicht um Blut 
handelt, sondern um roten Ocker und Zinnober. Diese bei-
den Informationen machen klar: Es handelt sich um die 
Fälschung einer Reliquie in Form eines Gemäldes.12

Das zusätzlich Spannende dabei ist, dass sich der Vatikan 
nicht lautstark dagegen verwehrt hat (wie man es bei der 
Entlarvung der wichtigsten Reliquie der Christenheit als 
Fälschung eigentlich erwarten würde), sondern es einfach 
so hingenommen hat. Eine Erklärung dafür ist wohl: Wenn 
sich das Grabtuch als absolut echt erwiesen hätte, würde 
dies implizieren, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hat 
und danach im Grab lebendig gewesen sei und sich damit 
der zentrale Lehrsatz des Christentums, die Auferstehung, 
als falsch erweist. Die sichtbaren Blutungsabdrücke von 
Geißelung, Dornenkrönung, Kreuzigung und dem Lanzen-
stich mindestens 12 Stunden nach dem Tod sind medizi-
nisch nicht erklärbar, außer Christus hätte damals irgend-
wie überlebt!13

4.3. Andrea del Sartos Kopie eines Gemäldes  

von Raffael

Andrea del Sartos Kopie eines Gemäldes von Raffael, das 
Papst Leo X. mit den Kardinälen Giulio de‘ Medici und 
 Luigi de‘ Rossi darstellt: Andrea del Sarto hat das Gemäl-
de nach 1526 im Auftrag seines Besitzers Ottaviano de 
Medici kopiert, um zu verhindern, dass dieser es auf An-
ordnung des Papstes Clemens VII. dem Herzog von Man-
tua Federico II. Gonzaga zu schenken habe. Das  Gemälde 
Raffaels hat sich der Kardinal behalten und die Kopie dem 
Herzog geschenkt (natürlich als Original Raffaels) und 
durch diese Täuschung ist die Kopie zur Fälschung ge-
worden.

Die Kopie ist geradezu perfekt. Wie perfekt, berichtet uns 
Vasari, durch den diese Geschichte überliefert ist, die noch 
weitergeht: Bei diesem Herzog von Mantua hat zu dieser 
Zeit Giulio Romano gearbeitet, ein Ex-Schüler Raffaels. 
Bei einem Besuch Vasaris beim Herzog ergab sich fol-
gender Disput, in dem Vasari sagte: „L’opera è bellissima, 
ma non è altrimenti di mano di Raffaello. Come no; disse 
 Giulio, non lo so io, che riconosco i colpi, che vi  lavorai 
su? Voi ve gli sete dimenticati, soggiunse Giorgio: perché 
questo è di mano d’Andrea del Sarto.“14

5. Nachweis von Fälschung und Betrug

Es wird einem Fälscher so gut wie niemals gelingen, 
eine perfekte Fälschung zu produzieren. Jede Fälschung 
weist Fehler (in der technischen oder stilistischen Aus-
führung) auf, die man nur finden muss.15 Gelingt dies 
dem Fälschungsjäger nicht, bleibt das fragliche Objekt 
ein Original.

Ein Staatsanwalt oder Richter erwartet sich von einem 
Gutachten im Idealfall einen eindeutigen Nachweis dar-
über, ob ein Gemälde eine Fälschung oder ein Original ist, 
und er hat erfahrungsgemäß oft Schwierigkeiten mit der 
Beweiskraft von Aussagen der Connaisseurs, die im Laufe 
der Jahre einen immer schlechteren Ruf bekommen hat. 
Das liegt hauptsächlich an der ungenauen Wissenschaft-
lichkeit dieser Methode. Der viel beschworene sechste 
Sinn eines Connaisseurs ist unerklärlich, er kann nicht in-
frage gestellt oder bei Gericht ins Kreuzverhör genommen 
werden und es fehlt jede Art von endgültigem und objek-
tivem Standard.16 Und was soll man von der Selbstsicher-
heit von Connaisseurs halten, wenn deren Urteile einander 
widersprechen? Spätestens beim Dissens wird das Fehlen 
von Argumenten zum Problem.

Die lange Historie der Falschattributionen bzw Fehlbeur-
teilungen ist Beweis genug, dass rein kunsthistorisch-stil-
kritisches Vorgehen fehleranfällig und nicht das Maß aller 
Dinge ist. Bei der juridischen Beurteilung von Fälschun-
gen sind Stilkritik, Connaisseurship (Kennerschaft) und 
Provenienz die sogenannten weichen Argumente zu deren 
Nachweis.17 Nur durch technische und naturwissenschaft-
liche Untersuchungsmethoden können maßgebliche und 
klare Ergebnisse erzielt werden, mit deren Hilfe eine Fäl-
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schung eindeutig und ohne Zweifel nachgewiesen werden 
kann.

Traditionelles Connaisseurship ist eine kunsthistorische 
Selbsttäuschung. In Wirklichkeit hat die technische Unter-
suchung von Kunstwerken alles zu sagen und die Ken-
nerschaft nichts. Kein visuelles Argument kann gegen 
technische Daten angeführt werden, während das Ge-
genteil immer der Fall ist: Technische Daten übertrumpfen 
ausnahmslos die Kennerschaft. Das liegt daran, dass die 
Darstellung von technischen Daten an sich keine visuelle 
Form des Wissens ist, sondern visualisierte logische Ar-
gumente.18

Das wissenschaftliche, technische oder sonstige Fach-
wissen des Sachverständigen soll dem Gericht im Falle 
der Beurteilung einer eventuellen Fälschung helfen, indem 
er möglichst klare Fakten erarbeitet und hilft, die vorge-
legten Beweise zu verstehen oder eine strittige Tatsache 
bewerten zu können.

6. Technische und naturwissenschaftliche 

 Untersuchungsmethoden

6.1. Allgemeines

Der positive Aspekt von technischen und naturwissen-
schaftlichen Untersuchungsmethoden ist, dass dabei 
Ergebnisse erzielt werden können, die die Frage, ob eine 
Fälschung vorliegt oder nicht, eindeutig mit Ja oder Nein 
beantworten können.

Sir Karl Popper hat zum Thema „Authentizität“ geschrie-
ben, dass keine Anzahl positiver Ergebnisse auf der Ebe-
ne der experimentellen Prüfung eine wissenschaftliche 
Theorie bestätigen kann, aber ein einziger echter Gegen-
beweis logisch entscheidend ist, um sie zu verwerfen.19 
Für Staatsanwälte und Richter sind eindeutige Ergebnisse 
wünschenswert, da sie ihre Arbeit deutlich erleichtern und 
sie nicht auf die Beurteilung von Indizien angewiesen sind.

Das klassische Beispiel dazu stellt der materielle Anachro-
nismus von verwendeten Pigmenten dar. Siehe  Beltracchi: 
Der Nachweis von Titanweiß (erfunden 1938) in einem 
Gemälde von Heinrich Campendonk, das von 1914 sein 
sollte.

Diese forensische Wissenschaft stützt sich auf eine Viel-
zahl von Untersuchungen und Methoden, die für die Echt-
heit eines Gemäldes relevant sind oder eine Fälschung 
aufdecken und nachweisen können. Das Detektieren von 
Fälschungen wird oft durch die Besorgnis eines ungüns-
tigen Verhältnisses vom Wert des Objekts im Verhältnis 
zu den Kosten der Untersuchungen gescheut oder ver-
hindert, obwohl kostengünstige Techniken der Forensik 
existieren, die immer als erster Schritt angewendet wer-
den müssen. Solche Methoden sind die strahlendiagnosti-
schen Untersuchungen mithilfe eines binokularen Stereo-
mikroskops im sichtbaren Licht (Auflicht und Streiflicht), 
im UV-Licht, mit Infrarot- und mit Röntgenstrahlen.

Finanziell aufwendigere Methoden sind: Pigmentuntersu-
chungen (soweit sie nicht bereits in der mikroskopischen 
Untersuchung zu Ergebnissen geführt haben), Bindemit-
teluntersuchungen, Farbquerschnittuntersuchungen, Bild-
trägeruntersuchungen und der gesamte Bereich der im-
mer wichtiger werdenden Isotopenanalysen.

Besonders interessant scheint auch eine neuere Methode 
zu sein, die versucht, Fälschungen mittels Einsatzes von 
künstlicher Intelligenz (AI) aufzudecken. Es handelt sich 
um eine teilweise noch in Entwicklung befindliche Tech-
nik, der aber viel Potenzial zugetraut wird.20 Die größten 
Schwierigkeiten hat man noch mit Altmeistergemälden, da 
diese meistens nicht nur vom Künstler selbst, sondern oft 
(bedingt durch die damals übliche Arbeitsweise) von meh-
reren Händen im Atelier ausgeführt worden sind und zu-
sätzlich fast immer viele Restaurierungen erlebt haben. Im 
Wesentlichen übernimmt die Technologie die Morell’sche 
Methode21 der Echtheitsprüfung für Kenner, beseitigt aber 
die Risiken menschlicher Fehler und Subjektivität aus dem 
Prozess.22

Es soll hier nicht eine lückenlose Aufstellung aller heute 
möglichen forensischen Methoden vorgestellt werden, 
sondern ich möchte anhand einiger Beispiele die Viel-
zahl der Möglichkeiten erklären, die zum Aufdecken einer 
Fälschung behilflich sein können. Solche Informationen 
sollen dazu dienen, darzustellen, welche Möglichkeiten 
zum Erarbeiten harter Fakten heute zur Verfügung stehen 
und dem Nichtfachmann beim kritischen Hinterfragen von 
Gutachten und Aussagen eine Hilfestellung sein sollen.

6.2. Infrarot-Reflektographie (IRR)

Sie dient vor allem dem Feststellen von Unterzeichnun-
gen, da Infrarotstrahlen in der Lage sind, Materialien zu 
durchdringen, die das sichtbare Licht nicht durchlassen. 
Sollten keine Unterzeichnungen erkennbar sein oder diese 
mit dem Oberflächenbild eines anderen Gemäldes ident 
sein, so ist mit Sicherheit von einer Kopie oder sogar einer 
Fälschung auszugehen und dies zieht als Folge die Not-
wendigkeit tiefer gehender weiterer Untersuchungen nach 
sich.23

6.3. Röntgen (X-Ray)

Es bringt die gesamte Malschichte und den Bildträger als 
eine Art „Schattenbild“ zur Projektion und kann dem Fach-
mann wichtige Hinweise geben. So können zB unter der 
Oberfläche liegende Malschichten eines älteren Gemäldes 
erkennbar sein oder mit der Grundierung gefüllte Wurm-
gänge, was eigentlich immer ein sehr deutlicher Hinweis 
auf eine Fälschung ist.24 Auch können Veränderungen der 
Komposition festgestellt werden, die eher auf ein Original 
schließen lassen.

Wichtige Information können sich durch den Vergleich von 
X-Rays gesicherter Gemälde mit dem fraglichen Untersu-
chungsobjekt ergeben. So konnte zB vom Sachverstän-
digen Wehlte im Wacker-Prozess mittels vergleichender 
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X-Rays zwischen echten und gefälschten Van Gohgs ein-
deutig unterschieden werden.25

Oder: Wenn das X-Ray der Grundierung ein anderes Cra-
quelé zeigt als das an der Gemäldesichtseite, ist dies ein 
deutliches Zeichen der Wiederverwendung eines älteren 
Bildträgers und oft ein deutlicher Hinweis auf eine Fäl-
schung, der zu weiteren Untersuchungen Anlass geben 
sollte.26

6.4. Röntgenfluoreszenz (RFA)

Diese macht es möglich, die chemischen Elemente in einer 
Probe schnell und unkompliziert zu identifizieren und zu 
quantifizieren. Die Messung kann in normaler Atmosphä-
re, gegebenenfalls sogar vor Ort, durchgeführt werden. 
Bei Gemälden wird dies am wirkungsvollsten mit einem 
Macro-XRF-Scanner, einem Gerät zur Analyse von Pig-
menten mittels Röntgenfluoreszenz, ausgeführt. Mithilfe 
dieser Technik sind zB die älteren und völlig anders ge-
stalteten Unterzeichnungen der National-Gallery-Felsgrot-
tenmadonna sichtbar gemacht worden; man konnte ein-
zelne Elemente unterscheiden und dadurch nachfolgend 
bildlich darstellen.

6.5. Isotopenverfahren

6.5.1. Vorbemerkung

Isotopenverfahren ermöglichen die Auswertung der ra-
dioaktiven Eigenstrahlung von Substanzen aufgrund von 
deren Halbwertszeit. Mithilfe dieser Methoden können 
teilweise so eindeutige Ergebnisse erzielt werden, dass 
Fälschungen ohne Zweifel bewiesen werden können. Eini-
ge Beispiele solcher Isotopenanalysen, die für den Nach-
weis von Fälschungen von besonderer Bedeutung sind, 
sind im Folgenden angeführt.

6.5.2. 14C (Radiokarbondatierung)

Diese Technik liefert in der Regel keine brauchbaren Er-
gebnisse für organische Materialien nach zirka 1650. Mit-
hilfe dieser Technik konnte das Alter der Leinwand des 
 Turiner Grabtuches festgestellt und dieses als Fälschung 
des 14.  Jahrhunderts entlarvt werden.27 Es gibt jedoch 
auch noch eine weitere wichtige Anwendung, die die 
Herstellung eines Gemäldes durch die Verwendung orga-
nischer Materialien (wie zB Leinöl) nach 1950 beweisen 
kann: In den späten 1950er- und frühen 1960er-Jahren 
verursachten Atomwaffentests in der Luft die Freiset-
zung einer großen Menge von Neutronen, was wieder-
um zu einem plötzlichen Anstieg der Produktionsrate von 
14 C-Atomkernen führte. Diese Methode kann gut zur Iden-
tifizierung von Fälschungen eingesetzt werden, die nach 
1955 entstandenen sind, angeblich aber älter sein sollen.28

6.5.3. 137Cs (Caesium-137) und 90Sr (Strontium-90)

Diese wenig bekannte Nachweismethode zum Detek-
tieren von Fälschungen baut auf den beiden radiaktiven 

Isotopen 137Cs und 90Sr auf, die es erst seit Hiroshima 
und Nagasaki gibt und die in allen Nachkriegsgemälden 
nachweisbar sind, die mit natürlichen Bindemitteln gemalt 
sind.29 Dies bedeutet: Ein Gemälde, das vor 1945 entstan-
den sein soll und diese Isotope aufweist, muss demnach 
eine Fälschung sein.

6.5.4. 210Pb (Bleiisotop-210)
210Pb hat eine Halbwertszeit von 22,2 Jahren und kann 
deshalb zur absolut sicheren Altersbestimmung von blei-
haltigen Substanzen (wie zB den Pigmenten Bleiweiß, 
Bleizinngelb, Minium) herangezogen werden. Eine Nicht-
abstrahlung bringt den eindeutigen Nachweis, dass das 
analysierte Pigment mindestens 240 Jahre alt sein muss 
(terminus ante quem). Der Umkehrschluss: Ist eine Ab-
strahlung feststellbar, kann das im Gemälde verwende-
te Pigment nicht älter als 240 Jahre sein (terminus post 
quem).

7. Schlussbemerkung

Fälschungen von Gemälden stellen heute einen unvor-
stellbar großen Markt und ein riesiges Problem dar. Es 
geht dabei zum Teil nicht nur um beträchtliche Summen 
Geldes, sondern auch um die Tatsache, dass als Originale 
geltende – unentdeckte – Fälschungen als kunstwissen-
schaftliche und technische Bezugspunkte für die Erfor-
schung anderer Gemälde herangezogen werden könnten 
und somit den Wissensstand über einen einzelnen Künst-
ler nachhaltig verfälschen.

Einige letzte und nahezu unglaubliche Beispiele:

Es gibt die Annahme, dass die Anzahl russischer Avant-
garde-Fälschungen auf dem Markt so hoch ist, dass sie 
die Zahl der authentische Werke bei Weitem übersteigt: 
Es gibt mehr Fälschungen als echte Bilder. 1998 wur-
de im Essener Museum Folkwang eine große Ausstel-
lung des Künstlers Alexej Jawlensky angekündigt; 152 
zum Teil noch nie gezeigte Arbeiten wurden präsentiert. 
Während der Ausstellung kamen Experten im dabei ver-
anstalteten Symposium zum Schluss, dass es sich bei 
insgesamt 110 der 152 ausgestellten Arbeiten um Fäl-
schungen handelte.30

Oder: Der Fälscher John Drewe soll rund 200 nachge-
ahmte Gemälde von Dubuffet, Giacometti, Bissière etc 
im Gesamtwert von € 1,2 Mio in Umlauf gebracht haben. 
Nur rund 60 Fälschungen sind identifiziert worden und der 
Rest kursiert weiterhin auf dem Kunstmarkt.31

Oder: Der ehemalige Direktor des Metropolitan Museum 
of Art Thomas Hoving stellte fest, dass von den 50.000 
Kunstobjekten, an deren Untersuchungen er beteiligt war, 
40 % nicht echt waren.32

Oder: In der Modigliani-Ausstellung in Genua 2017 sind 
20 der 21 ausgestellten Gemälde als Fälschungen erkannt 
worden. Heute existieren noch zirka 350 Originalgemälde 
Modiglianis und zirka 1.000 Fälschungen.33
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Ich möchte diesen Artikel mit einem Satz von Auguste 
 Rodin beenden, der zum Thema Fälschung sehr nach-
denklich macht und auch die weite Problematik dieses 
Themenkreises geradezu perfekt illustriert: „Ein Werk 
von mir ist echt, wenn ich die Erlaubnis gegeben habe, 
es abzugießen; es ist falsch, wenn man das ohne meine 
Einwilligung tut. Für eine Statuette hatte ich nur einen ein-
zigen Abguss bewilligt; man hat aber nun zwei Exemplare 
gemacht. Sie sind beide vollendet. Und dennoch ist eine 
falsch, aber welche?“34
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